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Planzeichenerklärung
- Festsetzungen gemäß Planzeichenverordnung 1990 -
(Baugesetzbuch (BauGB) und Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der zur Zeit geltenden Fassung)

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 1 bis 11 BauNVO)

Textliche Festsetzungen
Art der baulichen Nutzung1.

Allgemeines WohngebietWA (§ 4 BauNVO)

MD Dorfgebiet (§ 5 BauNVO)

höchstzulässige Zahl der Woh-
nungen je Wohngebäude

(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)2 Wo

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 BauNVO)

Grundflächenzahl (§ 19 BauNVO)GRZ 0,3

Zahl der Vollgeschosse, Höchstmaß (§ 20 BauNVO)I

Höhe baulicher Anlagen, Höchstmaß
als Gebäudehöhe (Oberkante) über NormalnullGH 49 m NN

(§ 16 Abs. 2 BauNVO)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; §§ 22 und 23 BauNVO)

offene Bauweise (§ 22 Abs. 2 BauNVO)

nur Einzel- und Doppel-
häuser zulässig

(§ 22 Abs. 2 BauNVO)

Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNVO)

Bauweise, Baugrenze, Baulinien

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)Verkehrsflächen

Straßenverkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)Grünflächen

Öffentliche Grünfläche

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungs-
bereiches des Bebauungsplanes

Abgrenzung unterschiedlicher Arten
bzw. Maße der baulichen Nutzung
innerhalb eines Baugebietes

(z. B. § 1 Abs. 4 und 10; § 16 Abs. 5 BauNVO)

Umgrenzung für den Hochwasserschutz

Umgrenzung von vorläufig gesicher-

(§ 9 Abs. 6a BauGB)

T1.1

T1.2

T1.3

Maß der baulichen Nutzung, Bauweise2.
T2.1

a)

b)

c)

zulässig.

T2.2

Erhalt und Anpflanzen von Bäumen3.
T3.1

(s. textliche Festsetzungen T1.1 und T1.2)

(s. textliche Festsetzung T1.3)

(s. textliche Festsetzung T2.1)

(s. textliche Festsetzung T2.2)

Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 und Abs. 6 BauGB)

Erhaltung von Bäumen, Sträuchern
und sonstigen Bepflanzungen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Maßnah-
men zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Natur und Landschaft

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6  BauGB)

(s. E1 und E2)

(s. textliche Festsetzung T3.1)

ten Überschwemmungsgebieten

Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 

- externe Kompensationsfläche -

Erhaltung von Bäumen gemäß Vegeta-
tionsschutzsatzung der Stadt Celle

(§ 9 Abs. 6 BauGB)
355

(s. textliche Festsetzung T3.1 und 

(§ 9 Abs. 7 BauGB)

(s. textliche Festsetzungen T5.1 bis T5.3 und Vermerk V1)

T3.2

a abweichende Bauweise (§ 22 Abs. 4 BauNVO)
(s. textliche Festsetzung T2.3)

     Nachrichtliche Übernahme N2)

T2.3

o

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1, WA 2, WA 3 sind gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO die nach
§ 4 Abs. 2 BauNVO allgemein zulässigen Anlagen für kirchliche, kulturelle oder sportliche
Zwecke nicht zulässig.
Gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO sind die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Gar-
tenbaubetriebe und Tankstellen nicht zulässig.

Im Allgemeinen Wohngebiet WA 3 sind Anlagen zum Zwecke der Pferdehaltung - Reitplatz, mo-
bile Pferdeunterstände, Gartenhaus - vorhanden, die in einem Allgemeinen Wohngebiet nicht zu-
lässig wären. Gemäß § 1 Abs. 10 BauNVO wird hier festgesetzt, dass bauliche Veränderungen
und Erneuerungen dieser Anlagen ausnahmsweise zulässig sind.

Im Dorfgebiet MD sind gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO die nach § 5 Abs. 2 BauNVO allgemein zuläs-
sigen Anlagen für sportliche Zwecke und Tankstellen nicht zulässig.
Gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO sind die sonstigen Gewerbebetriebe im Sinne des § 5 Abs. 2 Nr. 6
BauNVO nur ausnahmsweise zulässig.
Gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO sind die nach § 5 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Ver-
gnügungsstätten nicht zulässig.

Eine Überschreitung der festgelegten Grundflächenzahl durch die Grundflächen von Garagen
und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, von Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie von
baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Grundstück lediglich unter-
baut wird, ist

im Dorfgebiet MD gemäß § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO höchstens bis zu einer Grundflä-
chenzahl von 0,8,

im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 gemäß § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO höchstens bis zu
einer Grundflächenzahl von 0,45 sowie

in den Allgemeinen Wohngebieten WA 2 und WA 3 gemäß § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO
nur bis zu einer Grundflächenzahl von 0,35

Die zulässige Höhe baulicher Anlagen (Gebäudehöhen, GH) darf durch untergeordnete techni-
sche Aufbauten, wie Schornsteine, Lüftungsanlagen, Antennen u. Ä. überschritten werden.

Bei der abweichenden Bauweise gemäß § 22 Abs. 4 BauNVO ist eine Bebauung ohne Grenzab-
stände zulässig. Gebäudelängen dürfen nicht mehr als 50 m betragen.

Die in der Planzeichnung enthaltenen Einzelbäume und ihre äußere Erscheinung (Kronenausbil-
dung) haben einen hohen ökologischen und ortsbildprägenden Wert und werden gemäß § 9 Abs.
1 Nr. 25 BauGB als dauerhaft zu erhalten festgesetzt. Bei Abgang sind diese Bäume gleichartig
und standorttypisch zu ersetzen.
Die mit den Nummern 341, 342, 350, 351, 352, 353, 355 gekennzeichneten Einzelbäume wer-
den über die Vegetationsschutzsatzung der Stadt Celle besonders geschützt (siehe N2).

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 2 und WA 3 ist gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB je ange-
fangene 500 m² Grundstücksfläche 1 standortgerechter, hochstämmiger Laubbaum - Eiche, Bu-
che, Linde, Ahorn oder Rosskastanie - mit einem Stammdurchmesser von 14 bis 16 cm anzu-
pflanzen und dauerhaft zu erhalten.

Zweckbestimmung hier: Gedenkstein

T4.1

T4.2

Festsetzungen mit Hochwasserbezug5.

100

T5.2

Örtliche Bauvorschrift über
Gestaltung 

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5 Als Einfriedungen sind zulässig:

Nachrichtliche Übernahmen
(§ 9 Abs. 6 und 6a BauGB)

N1

N2

N3

Hinweise
H1

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Na-4.
tur und Landschaft

T4.3

T5.1

a)

b)

(siehe auch V1)

T5.3

§ 1 Die örtliche Bauvorschrift über Gestaltung gilt für das gesamte Plangebiet.

Zäune
Mauern aus Ziegel oder Naturstein

Kombinationen aus den genannten Materialien sind zulässig.

§ 6

Vermerk
V1

H2

(§§ 56 und 98 NBauO)

-
-
-

Gemäß der "Satzung der Stadt Celle über die Abwasserbeseitigung (Abwasserbeseitigungssat-
zung) vom 17.12.1998" obliegt die Beseitigung des auf den Grundstücken anfallenden Nieder-
schlagswassers dem Grundstückseigentümer. Sie ist durch geeignete technische Anlagen - z.B.
Versickerung - auf dem zu entwässernden Grundstück vorzunehmen.

Eine Hinterlieger-Bebauung ist nur bei gesicherter Erschließung möglich, beispielsweise als pri-
vate Zufahrten über straßenseitige Grundstücke mit Eintragung einer Baulast bzw. Grunddienst-
barkeit oder über sogenannte "Pfeifenstiele".

Ein Grünordnungsplan (GOP) und eine ihm anhängende Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung
(SaP) sind Bestandteil der Begründung zu diesem Bebauungsplan.

H3 Bodenmaterial, welches nicht vor Ort wieder eingebaut werden kann, unterliegt aufgrund von
schwermetallhaltigen Sedimentationen im Bereich der Aller - als Folge des Erzabbaus im Harz -
den abfallrechtlichen Bestimmungen.
Der weitere Verbleib ist mit dem Zweckverband Abfallwirtschaft Celle zu klären.

H4 Das Plangebiet umfasst eine archäologisch bedeutsame Fläche, die im Zusammenhang mit der
mittelalterlichen Siedlung "Tsellis" steht. Es gelten daher die Bestimmungen des Niedersächsi-
schen Denkmalschutzgesetzes (NDSchG), hier insbesondere die §§ 13 und 14 NDSchG zur
Genehmigungspflicht vor Erdarbeiten und zu Bodenfunden. Wegen erforderlicher Untersuchun-
gen ist ein zeitlicher Vorlauf zu beachten. Zuständig für Genehmigungen ist die Denkmalschutz-
behörde der Stadt Celle.

Die Umgrenzungen des nach § 76 Abs. 3 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) in Verbindung
mit § 115 Abs. 5 des Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) seit dem 24.09.2008 vorläufig
gesicherten Überschwemmungsgebietes "Mittelaller" sind gemäß § 9 Abs. 6a Satz 2 BauGB in
der Planzeichnung vermerkt.
Es wird darauf hingewiesen, dass unabhängig von den in T5.1 bis T5.3 getroffenen Regelungen
§ 78 Abs. 3 WHG Anwendung findet, nach welchem innerhalb des Überschwemmungsgebietes
die Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen nur mit Genehmigung der zuständigen Was-
serbehörde zulässig ist.
(siehe auch T5.1 bis T5.3)

Gemäß der "Satzung der Stadt Celle zum Schutz erhaltenswerter Vegetation (Vegetations-
schutzsatzung) in der Fassung vom 19.05.1995" stehen 7 Einzelbäume im Geltungsbereich die-
ses Bebauungsplanes unter besonderem Schutz (siehe auch T3.1). Diese Einzelbäume sind in
der Planzeichnung mit folgenden Nummern gekennzeichnet: 341, 342, 350, 351, 352, 353, 355.

Das Plangebiet liegt im Bauschutzbereich für den militärischen Flugplatz Celle-Wietzenbruch.
Die hier maximal zulässige Bauwerkshöhe beträgt 55 m addiert zum Startbahnbezugspunkt auf
38,84 m NN, also 93,84 m NN.

Für die Wahrung des Ortsbildes sind in allen Baugebieten als Dachformen für die Hauptgebäude
nur geneigte Dächer mit einer Neigung zwischen 35° und 55° zulässig. Pultdächer sind nicht
zulässig. Dies gilt nicht für Garagen, Stellplatzüberdachungen, Nebenanlagen, Dachaufbauten
und Vordächer.

Als Dachoberflächen sind nur nicht glänzende Dacheindeckungen in den Farben rot, braun, an-
thrazit und deren Mischungen sowie Anlagen zur Gewinnung von Solarenergie und Begrünungen
zulässig.

Die Gesamtlänge aller Dachaufbauten und Dacheinschnitte darf höchstens die Hälfte der be-
trachteten Dachlänge betragen.

Hecken aus Hainbuche, Weißbuche, Rotbuche, Buchsbaum, Gewöhnlicher Liguster, Feld-
ahorn, Haselstrauch oder sonstigen heimischen Gehölzen

In den "Vorgartenzonen" entlang der öffentlichen Verkehrsflächen dürfen Einfriedungen nur eine
Höhe von maximal 1,30 m haben.

Verstöße gegen diese "Örtliche Bauvorschrift über Gestaltung" können gemäß § 91 Abs. 3 der
Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) als Ordnungswidrigkeit geahndet werden.

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 2 und WA 3 ist der zu leistende Ausgleich des Verlusts
an Retentionsraum im Überschwemmungsgebiet "Mittelaller", der sich bei einer Geländeauf-
schüttung und Bebauung der Grundstücke ergeben würde, pauschal mittels einer bereits durch-
geführten städtischen Baumaßnahme am Allerlauf (Theewinkel) erfolgt.
Im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 und im Dorfgebiet MD ist gemäß § 78 Abs. 3 des Wasser-
haushaltsgesetzes (WHG) bei der Errichtung von baulichen Anlagen im Bereich des vorläufig ge-
sicherten Überschwemmungsgebiets "Mittelaller" der sich ergebende zusätzliche Retentions-
raumverlust noch durch den jeweiligen Vorhabenträger auszugleichen.

Zur Herstellung einer Hochwasserfreiheit auf den für eine Nachverdichtung vorgesehenen rück-
wärtigen Grundstücken - Allgemeine Wohngebiete WA 2 und WA 3 - ist gemäß § 9 Abs. 3
BauGB bei einer Bebauung mit Hauptgebäuden eine Höhenlage der Geländeoberfläche des ge-
samten Grundstücks von wenigstens 39,50 m NN erforderlich. Gegebenenfalls ist diese Höhen-
lage durch Aufschüttungen zu erreichen.

Für diejenigen Bereiche der Baugebiete WA 1, WA 2, WA 3 und MD, die sich im vorläufig gesi-
cherten Überschwemmungsgebiet "Mittelaller" (siehe auch V1) befinden, wird festgesetzt:

Bei der Errichtung von Hauptgebäuden muss gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB in Verbin-
dung mit § 9 Abs. 3 BauGB die Oberkante des Erdgeschoss-Fertigfußbodens (OK FF) ein
Niveau von 39,70 m NN oder höher aufweisen.

Bei der Errichtung von Hauptgebäuden ist gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB als Sicherungs-
maßnahme gegen zeitweise von außen hydrostatisch drückendes Wasser - hier: hoher
Grundwassereinstand infolge von Hochwasserereignissen - eine wasserdruckhaltende Ab-
dichtung herzustellen, die gemäß DIN 18195, Teil 6, Abschnitt 5.2, mindestens 0,3 m über
dem Bemessungswasserstand eines HQ      der Aller (statistisches hunderjährliches Hoch-
wasserereignis) geführt werden muss.

Eventuelle Fällungen bzw. Herausnahmen von Bäumen und Gehölzbeständen dürfen gemäß § 9
Abs. 1 Nr. 20 BauGB nur außerhalb der Brutzeit der Vögel erfolgen, d. h. nur außerhalb der Zeit
von März bis September eines jeden Jahres.

Die Beeinträchtigung von Bäumen und Gehölzstrukturen durch Bauaktivitäten ist gemäß § 9 Abs.
1 Nr. 20 BauGB mittels Einhaltung entsprechender räumlicher Abstände zu vermeiden. Dies gilt
besonders in der Brutzeit der Vögel von März bis September eines jeden Jahres.

Oberflächen von Zufahrten, Zuwegungen und Stellplätzen auf privaten Grundstücken sind ge-
mäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB aus versickerungsfähigen Materialien herzustellen.

(§ 9 Abs. 6a BauGB)

E2

E1

a)

b)

Die auf den externen Kompensationsflächen im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 4 BauGB vor-
zunehmenden Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und
Landschaft werden gemäß § 9 Abs. 1a BauGB den zu erwartenden Eingriffen auf den
Baugrundstücksflächen in den Allgemeinen Wohngebieten WA 2 und WA 3 als Sammel-
Kompensationsmaßnahme zugeordnet. Die Kompensationsmaßnahmen werden von der
Stadt Celle gemäß "Satzung der Stadt Celle zur Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen
nach §§ 135a - 135c Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 26.03.2009" auf Kosten
der Vorhabenträger durchgeführt. Die Maßstäbe zu Umfang, Ermittlung und Verteilung der
erstattungsfähigen Kosten ergeben sich aus den Regelungen der vorgenannten Satzung.

Für die externe Kompensationsfläche - Gemarkung Altencelle, Flur 3, Flurstück 137/1, -
werden gemäß § 9 Abs. 1a BauGB als Maßnahmen definiert:

Es ist auf einer Fläche von 8.685 m² ein mageres, mesophiles Grünland anzulegen
und dauerhaft zu entwickeln. Als Pflege sind die jährliche Mahd nach dem 30.06.
eines jeden Jahres oder eine extensive Beweidung zulässig.

Durch Aufweitung des vorhandenen Grabens ist ein temporäres Kleingewässer mit
einer Größe von mindestens 100 m² zu erstellen.

Präambel

Celle, den 06.06.2011 

Ausgefertigt
am  06.06.2011

Verfahrensvermerke

Celle, den 06.06.2011

.................................................................................

Kartengrundlage: Automatisierte Liegenschaftskarte (ALK)
Katasteramt Celle (L4-371/2009)
Gemarkung: Altencelle, Flur 9 und 10, Flurstücke versch.
Maßstab: 1 : 1.000

Der Rat der Stadt Celle hat in seiner Sitzung am 06.03.2008 die Einleitung des Verfahrens zur Aufstellung
des Bebauungsplanes Nr. 24 Ace mit örtlicher Bauvorschrift über Gestaltung gemäß § 2 Abs. 1 des Bau-
gesetzbuches (BauGB) beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss wurde gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am 30.05.2009 ortsüblich bekannt gemacht.

Die Plangrundlage entspricht im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes dem Inhalt des Lie-
genschaftskatasters und weist die städtebaulich bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege
und Plätze vollständig nach (Stand: 18.09.2009).
Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei.
Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

LGLN, RD Wolfsburg, Katasteramt Celle

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Celle hat in seiner Sitzung am 08.06.2010 dem Entwurf zum Bebau-
ungsplan Nr. 24 Ace mit örtlicher Bauvorschrift über Gestaltung und der zugehörigen Begründung zuge-
stimmt und seine öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.
Der Beschluss über die öffentliche Auslegung sowie deren Ort und Dauer wurden am 30.10.2010 gemäß
§ 3 Abs. 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.
Der Entwurf zum Bebauungsplan Nr. 24 Ace mit örtlicher Bauvorschrift über Gestaltung und die zugehöri-
ge Begründung sowie der Grünordnungsplan haben in der Zeit vom 08.11. bis zum 10.12.2010 gemäß § 3
Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

Der Rat der Stadt Celle hat den Bebauungsplan Nr. 24 Ace mit örtlicher Bauvorschrift über Gestaltung
nach Prüfung der Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am 12.05.2011 als Satzung
gemäß § 10 Abs. 1 BauGB sowie die zugehörige Begründung beschlossen.

Der Bebauungsplan Nr. 24 Ace mit örtlicher Bauvorschrift über Gestaltung ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB
am 16.06.2011 im Amtsblatt für den Landkreis Celle bekannt gemacht worden.
Mit diesem Tage ist der Bebauungsplan in Kraft getreten.

Innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes Nr. 24 Ace mit örtlicher Bauvorschrift
über Gestaltung ist die Verletzung von Vorschriften nicht geltend gemacht worden.

Auf Grund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und der §§ 56 und 98 der Nieder-
sächsischen Bauordnung (NBauO) in Verbindung mit § 40 der Niedersächsischen Gemeindeordnung
(NGO) hat der Rat der Stadt Celle diesen Bebauungsplan Nr. 24 Ace, bestehend aus der Planzeichnung
und den textlichen Festsetzungen sowie der örtlichen Bauvorschrift über Gestaltung, als Satzung beschlos-
sen.

Der Bebauungsplan Nr. 24 Ace mit örtlicher Bauvorschrift über Gestaltung wurde ausgearbeitet im Fach-
bereich Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt; Fachdienst Stadtentwicklungsplanung.

Celle, den 06.06.2011

Celle, den 06.06.2011

Celle, den 07.07.2011

Celle, den 06.06.2011

Celle, den 12.07.2011

Celle, den
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